
Wir kommen dann zum nächsten Punkt der Tages
ordnung, zu Punkt 3:

Wahl der Obersten Richter und des Obersten 
Staatsanwaltes (gemäß § 131 der Verfassung der 
DDR).

Nach der Verfassung hatte die Regierung hierzu einen 
Vorschlag zu machen. Der Vorschlag liegt dem Hause 
vor und lautet wie folgt:

■ Gemäß Art. 131 Abs. 1 der Verfassung schlägt die 
Provisorische Regierung die Wahl folgender Per
sonen vor:
a) Für den Obersten Gerichtshof der Deutschen 

Demokratischen Republik
als Präsident Landgerichtsdirektor Kurt Schu

mann, Erfurt, 
als Vizepräsident Dr. Hilde Benjamin, Berlin, 
als Oberrichter Ministerialdirektor Wilhelm 

Heinrich, Berlin,
Ministerialrat Dr. Curt Cohn, 
Berlin,
Amtsgerichtsdirektor Maxi
milian Stegmann, Bad Schandau;

b) als Generalstaatsanwalt der Deutschen Demo
kratischen Republik

Dr. Ernst Melsheimer, Berlin.

Sie haben den Vorschlag der Regierung gehört. Wird 
hierzu aus dem Haus Stellung genommen? — Das 
ist nicht der Fall. Abänderungen hierzu werden eben
falls nicht beantragt, so daß ich daraus schließe, daß 
sich das Haus diesem Vorschlag der Regierung an
schließt und ihn zum Beschluß erheben will.

Wer die eben verlesenen Persönlichkeiten zu Rich
tern des Obersten Gerichtshofes bzw. zum General
staatsanwalt wählen will, den bitte ich, sich von den 
Plätzen zu erheben. — Ich danke. Ich bitte um die 
Gegenprobe für diejenigen, die sich der Stimme ent
halten wollen — oder die gegen diesen Vorschlag 
stimmen wollen. — Keine Gegenstimme! Ich darf mit 
großer Befriedigung feststellen, daß das Parlament die 
obersten Richter, die Mitglieder des Obersten Gerichts 
und den Generalstaatsanwalt, einstimmig gewählt hat. 

(Beifall)
Ich glaube, in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich den 

eben gewählten höchsten Richtern und dem General
staatsanwalt der Republik die herzlichsten Wünsche 
unseres Hauses ausspreche in der Überzeugung, daß 
ihre Tätigkeit einen wichtigen, wesentlichen Beitrag 
zur Festigung unserer demokratischen Ordnung dar
stellen wird. (Beifall)

Wir kommen zum 4. Punkt der Tagesordnung: 
Gesetz zum Schutze der Arbeitskraft der in der 
Landwirtschaft Beschäftigten (Drucksache Nr. 20).

Zur Begründung des Gesetzentwurfes der Regierung 
hat das Wort Herr Minister Steidle.

Minister Steidle (Min. f. Arbeit und Gesundheits
wesen):

Meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetz
entwurf stellt im Rahmen der Zielsetzung, die sich die 
neue Deutsche Demokratische Republik und ihre Re
gierung gestellt haben, für einen bestimmten Teil 
unseres Volkes einen Wendepunkt dar. Es ist nach der 
Auffassung der Regierung daher unter allen Um
ständen notwendig, durch einen etwas ausführlichen 
Kommentar auf die Wichtigkeit der ganzen Angelegen
heit noch einmal eingehend hinzuweisen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf haben sich die 
Vertreter aller Parteien, aller Massenorganisationen, in 
erster Linie die Vertreter der Landwirtschaft selbst und 
selbstverständlich die Vertretung des Landarbeiters, 
die deutschen Gewerkschaften, beschäftigt.

Der vorliegende Gesetzentwurf soll in einem Zeit
punkt zur Verabschiedung kommen, in dem es nach 
unserer Auffassung nunmehr endlich notwendig ist, 
bezüglich der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse für 
nahezu 940 000 Männer, Frauen und Jugendliche in 
unserer Republik eine absolut klare Regelung zu 
treffen.

Sie wissen alle, daß nach dem Zusammenbruch bei 
uns in der sowjetisch besetzten Zone durch die Durch
führung der B o d e n r e f o r m  e i n e  R e f o r m 
m a ß n a h m e  von entscheidender Bedeutung durch
geführt wurde, die das gesellschaftliche Bild auf dem 
Lande vollständig gewandelt hat. Ich möchte sagen, 
dieser Gesetzentwurf, der hier vorliegt, muß als ein 
B e s t a n d t e i l  dieser großen agrarwirtschaftlichen 
und agrarpolitischen Reformmaßnahmen angesehen 
werden. Wer das noch nicht erkannt hat, der ist nicht 
genügend in die ganzen Verhältnisse eingedrungen, die 
gerade unsere Landarbeiterschaft betreffen, und der 
ist nicht genügend mit der Tatsache vertraut, daß sich 
unsere Landarbeiterschaft seit über 150 Jahren be
mühte, soweit es in ihren Kräften stand, endlich auf 
den Platz im Rahmen der Gesellschaft zu kommen, der 
ihr gebührt.

Mit dem Aufkommen der deutschen Industrie war es 
eine Selbstverständlichkeit, daß der Kampf um die 
Stellung des Industriearbeiters in der Wirtschaft ge
führt wurde. Der Landarbeiter, der von Natur aus 
bedeutend schwerfälliger, bedeutend langsamer, viel
leicht auch vors'chtiger an die gesamten Gesellschafts
probleme herang-eht, ist ohne Zweifpl weitgehend be
nachteiligt gewesen. Man muß es leider hier zum Aus
druck bringen, es ist nach 1945 trotz unserer großen 
Reformen nicht gelungen, dem Landarbeiter die 
Stellung in der Gesellschaft zu geben, die ihm unab
dingbar zukommt. Wenn nach 1945 in den Ländern 
verschiedene Maßnahmen zur S’cherung eines besseren 
Lohnes, eines besseren Tarifes, besserer Arbeitsverhält
nisse angestrebt worden sind, so reichten diese Maß
nahmen doch nicht aus, daß sie als Maßnahmen von 
absoluter Gültigkeit von der Regierung und jetzt von 
den Mitgliedern der Volkskammer angesprochen 
werden können.

In Wirklichkeit ist es so, daß ein sehr großer Teil 
unserer Bauern auch heute noch einem Abschluß von 
Verträgen zwischen den Arbeitnehmern und den 
Arbeitgebern sehr negativ gegenübersteht. In W i r k 
l i c h k e i t  i s t  e s  v i e l m e h r  s o ,  daß wir heute 
noch unzählige .Knechte, Mägde und auch Jugendliche 
im Bereich unserer Republik haben, die zum Teil unter 
unwürdigen Verhältnissen leben,, wohnen, schlafen, im 
wahrsten Sinne des Wortes „hausen \ Ebenso gibt es 
unzählige Fälle, wo bauern ihren Verpflichtungen zur 
Lohnzahlung keineswegs so nachkommen, wie es im 
Tarif vorgesehen ist.

Ferner ist die bedauerliche Tatsache festzustellen, 
daß die A u s b e u t u n g  d e r  A r b e i t s k r a f t  dieser 
Männer und Frauen n i c h t  aufgehört hat. im Gegen
teil, daß diese Ausbeutung der Landarbeiter in ver
steckter, zum Teil auch offener Form weitergetrieben 
wird.

Meine Damen und Herren! Nach meiner Auffassung 
ist es eigentlich beschämend und höchst bedauerlich, 
wenn wir für eine Gruppe deutscher Menschen ein 
Gesetz hier zur Abstimmung bringen müssen, das den 
Untertitel führt „ z u m  S c h u t z e  d e r  A r b e i t s 
k r a f t  d e r  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  B e 
s c h ä f t i g t e  n“. Das hat mich persönlich von Anfang 
an in der Formulierung gestört, obwohl es in vollem 
Umfang die Wahrheit ausdrückt. Wir hatten früher 
Tier s c h u t z vereine, wir hatten Vereine zum 
S c h u t z e  von irgendwelchen Naturdenkmälern. Aber 
wir sind darüber hinaus tatsächlich gezwungen, hier 
eine Verordnung zum S c h u t z e  e i n e r  G r u p p e
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